
 

Polizeiverordnung der Stadt Markneukirchen gegen umweltschädliches 
Verhalten und Lärmbelästigung, zum Schutz vor öffentlichen 

Beeinträchtigungen sowie über das Anbringen von Hausnummern 
 
 
Aufgrund der §§ 32 Abs. 1, 35, 37 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 4, § 2 Abs. 1 und § 39 des Sächsi-
schen Polizeibehördengesetzes (SächsPBG) vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358, 389),  
hat der Stadtrat der Stadt Markneukirchen in seiner Sitzung am 27.09.2023 mit Beschluss Nr. 
91/2023 folgende Polizeiverordnung beschlossen:  
 
 
Abschnitt 1. Allgemeine Regelungen 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Polizeiverordnung gilt für öffentliche Straßen und für öffentliche Grün- und Erholungsanla-
gen sowie für deren Einrichtungen in dem Gebiet der Stadt Markneukirchen und deren Ortstei-
len. Sie gilt auch, wenn die Störung von Privatgrundstücken ausgeht.  
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Polizeiverordnung sind alle Straßen, Wege und Plätze, 

die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder auf denen ein tatsächlicher öffentlicher 
Verkehr stattfindet. Hierzu gehören insbesondere Fahrbahnen, Randstreifen, Rad- und Geh-
wege, Brücken, Tunnel, Fußgängerunterführungen, Durchlässe, Treppen, Passagen, Markt-
plätze, ausgewiesene Fußgängerzonen, öffentliche Parkplätze, Haltestellen, Haltestellen-
buchten, Böschungen, Stützmauern, Lärmschutzanlagen und Gräben. 
 

(2) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen sind allgemein zugängliche, insbesondere gärtne-
risch gestaltete Anlagen oder sonstige Grünanlagen, die der Erholung der Bevölkerung oder 
der Gestaltung des Orts- oder Landschaftsbildes dienen sowie allgemein zugängliche Kin-
derspielplätze und allgemein zugängliche Sportplätze. 
 

(3) Einrichtungen auf öffentlichen Straßen und öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sind 
alle Gegenstände, die zu ihrer zweckdienlichen Benutzung, auch vorübergehend, aufgestellt 
oder angebracht sind, insbesondere Bänke, Stühle, Tische, Abfall- und Wertstoffbehälter, 
Spiel- und Sportgeräte, Wartehäuschen, Pflanzkübel, Beleuchtungsmasten, Bauzäune, 
Sperrketten und Pfosten, Schilder sowie Brunnen, Wasserbecken und künstlerische Gestal-
tungs- und sonstige Ausstattungselemente (u.a. Denkmale, Skulpturen, Plastiken, Gedenkta-
feln, Schaukästen) sowie Anlagen der Verkehrsüberwachung, der Verkehrseinrichtung und 
Verkehrszeichen einschließlich deren Träger. 

 
(4) Menschenansammlungen sind alle für jedermann zugängliche, zielgerichtete, nicht sofort 

überschaubare Zusammenkünfte von Personen unter freiem Himmel auf öffentlichen Stra-
ßen, in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen und auf diesen gleichgestellten Plätzen 
zum Zweck des Vergnügens, des Kunstgenusses, des Warenumschlags oder zu ähnlichen 
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Zwecken, insbesondere Volksfeste, Straßenfeste, Konzerte und Märkte. Die Vorschriften 
des Versammlungsgesetzes und des Gesetzes über Versammlungen und Aufzügen im Frei-
staat Sachsen (SächsVersG) bleiben von Satz 1 unberührt. 

 
(5) Ortspolizeibehörde im Sinne dieser Verordnung ist die Stadt Markneukirchen. 

 
Abschnitt 2. Umweltschädliches Verhalten 
 
§ 3 Verunreinigungen 
 
(1) Öffentliche Straßen, Anlagen und Einrichtungen dürfen nicht mehr als nach den Umständen 

vermeidbar verunreinigt werden. Wer eine öffentliche Straße, Anlage oder Einrichtung über 
das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüg-
lich zu beseitigen. 
 

(2) Es ist verboten, Einrichtungen i. S. d. § 2 Abs. 3 zu verunreinigen.  
 

(3) An Gewerbebetrieben, die Speisen oder Getränke zum Verzehr vor Ort oder zum unmittel-
baren Verzehr beim Weitergehen in den öffentlichen Verkehrsraum abgeben, haben die Be-
treiber in unmittelbarer Nähe der Abgabestelle transportable Abfallbehälter für Restspeisen 
und Verpackungsabfall aufzustellen und rechtzeitig zu entleeren. Die Behältnisse sind so 
aufzustellen, dass sie für jedermann gut sichtbar und zugänglich sind und gleichzeitig die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen. Sie sind nach Ende der Ge-
schäftszeit zu entfernen. 
 

(4) Die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie des Sächsischen Kreislaufwirt-
schafts- und Bodenschutzgesetzes bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 
§ 4 Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Besprühen und Bemalen (Graffiti) 
 
(1) Das Anbringen von Plakaten, Folien (Plakatieren), Aufklebern, Beschriftungen oder Bema-

lungen durch Graffiti, die weder eine Ankündigung noch eine Anpreisung oder einen Hin-
weis auf Gewerbe oder Beruf zum Inhalt haben, ist an Stellen, die von öffentlichen Straßen 
oder öffentlichen Grün- oder Erholungsanlagen aus sichtbar sind, verboten. Verboten sind 
auch das Veranlassen oder Dulden einer Plakatierung durch den Veranstalter, Auftraggeber 
oder eine sonstige Person, die auf den Plakaten oder Darstellungen als Verantwortlicher be-
nannt wird. Eine Duldung liegt auch vor, wenn das Plakatieren durch den Dritten von den 
Verantwortlichen des Satzes 2 nicht durch zumutbare Vorkehrungen verhindert wird. Dem 
Plakatieren steht das Bemalen und Beschriften von Flächen gleich. 
 

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht für das Plakatieren auf den dafür zugelassenen Plakatträgern 
(z. B. Plakatsäulen, Werbetafeln, Anschlagtafeln) und für das Beschriften und Bemalen auf 
dafür zugelassenen Flächen mit entsprechender Einwilligung. 
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(3) Die Ortspolizeibehörde kann Ausnahmen vom Verbot des Abs. 1 zulassen, wenn öffentliche 
Interessen nicht entgegenstehen, insbesondere eine Verunstaltung des Orts- und Straßen-
bildes nicht zu befürchten ist oder die Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Stra-
ßenverkehrs nicht zu befürchten ist. 

 
(4) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches, der Sächsischen Bauordnung, des Sächsischen Stra-

ßengesetzes, der Straßenverkehrsordnung und die Rechte Privater an ihrem Eigentum blei-
ben von dieser Regelung unberührt. 

 
§ 5 Tierhaltung 
 
(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass Menschen, Tiere und/oder Sachen nicht 

belästigt oder gefährdet und Sachen nicht beschädigt werden.  
 

(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und ähnlichen Tieren, die durch ihre 
Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefährden können, ist der Ortspolizeibe-
hörde vor dem Kauf oder Erwerb anzuzeigen.  

 
(3) Hunde sind auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb bebauter Ortslagen, in 

öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen i. S. d. § 2 Abs. 2, in Schutzgebieten i. S. d. Sächsi-
schen Naturschutzgesetzes und in größeren Menschenansammlungen zum Schutz von 
Menschen, Tieren und Sachen stets von einer geeigneten Person an der Leine zu führen. 
Zum Führen eines Tieres ist jede Person geeignet, der das Tier, insbesondere auf Zuruf ge-
horcht und die zum Führen des Tieres körperlich in der Lage ist. Außerhalb bebauter Ortsla-
gen sind die Hunde unverzüglich beim Sichtbarwerden bzw. Nähern anderer Personen anzu-
leinen. Zudem müssen Hunde in größeren Menschenansammlungen einen Maulkorb tragen.  

 
(4) Der Absatz 3 gilt nicht für Jagdhunde im weidgerechten Einsatz, Diensthunde im polizeili-

chen Einsatz und Blindenführhunde.  
 

(5) Der Halter von Haus- und Nutztieren hat bei deren Tod die Entsorgungspflicht. Auf öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen aufge-
fundene Tierkadaver sind bei der Stadt Markneukirchen anzuzeigen. 

 
(6) § 28 Straßenverkehrsordnung, § 121 Ordnungswidrigkeitengesetz und die Vorschriften des 

Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden bleiben von dieser Rege-
lung unberührt. 
 

§ 6 Verunreinigung durch Tiere 
 
(1) Halter und Führer von Tieren haben dafür Sorge zu tragen, dass das Tier die Notdurft nicht 

auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen verrichtet. Den-
noch dort abgelegter Tierkot ist vom Tierführer sofort zu beseitigen. 
 

(2) Der Absatz 1 gilt nicht für Führhunde für Menschen mit Behinderung sowie Diensthunde 
und Dienstpferde des Polizeivollzugsdienstes.  
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(3) Die Vorschriften des Sächsischen Straßengesetzes, der Straßenverkehrsordnung sowie die 
Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- 
und Bodenschutzgesetzes bleiben von dieser Regelung unberührt. 
 

§ 7 Tierfütterungsverbot   
 
Fundtiere und herrenlose Tiere dürfen auf öffentlichen Straßen oder in öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen nicht gefüttert werden.  
 
Abschnitt 3. Schutz vor Lärmbelästigungen 
 
§ 8 Schutz der Nachtruhe 
 
(1) In der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 08.00 Uhr, sind alle 

Handlungen, die geeignet sind, die Nachtruhe mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
zu stören, zu unterlassen. 
 

(2) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall Ausnahmen vom Verbot des Abs. 1 zulassen, wenn 
besondere öffentliche Interessen die Durchführung von die Nachtruhe störenden Arbeiten 
oder sonstigen Handlungen erfordern. Soweit hierfür nach sonstigen Vorschriften eine be-
hördliche Erlaubnis erforderlich ist, entscheidet die Erlaubnisbehörde über die Zulassung 
der Ausnahme. 

 
(3) Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie die Gesetze über Sonn- und 

Feiertage bleiben von dieser Regelung unberührt. 
 
§ 9 Haus- und Gartenarbeiten 
 
(1) Haus- und Gartenarbeiten, die die Ruhe anderer unzumutbar stören, dürfen nicht an Sonn- 

und Feiertagen und an Werktagen nicht in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr durchge-
führt werden. Zu den Haus- und Gartenarbeiten im Sinne dieser Vorschrift gehören insbe-
sondere: 

 
- der Betrieb von Rasenmähern 
- das Häckseln von Gartenabfällen 
- der Betrieb von motorbetriebenen Bodenbearbeitungsgeräten 
- das Hämmern 
- das Sägen 
- das Bohren 
- das Holzspalten oder 
- das Ausklopfen von Teppichen, Betten und Matratzen  

 
(2) Die Vorschriften des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen, des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes, insbesondere die 32. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BIm-
SchV-), bleiben von dieser Regelung unberührt. 
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§ 10 Benutzung von Beschallungsanlagen, Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumenten u.ä. 
 
(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Beschallungsanlagen, Tonwiedergabegeräte, Musikinstru-

mente sowie andere mechanische oder elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung dürfen 
nur so benutzt werden, dass andere nicht unzumutbar belästigt werden. 
 

(2) Abs. 1 gilt nicht: 
 

1. bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten und Messen im Freien und bei Veranstaltun-
gen, die einem herkömmlichen Brauch entsprechen, 

2. für amtliche und amtlich genehmigte Durchsagen. 
 
(3) Die Vorschriften des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen und des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 

 
§ 11 Lärm aus Veranstaltungsstätten 
 
(1) Aus Gast- und Veranstaltungsstätten sowie Versammlungsräumen innerhalb im Zusammen-

hang bebauter Gebiete (§§ 30 – 34 Baugesetzbuch) oder in der Nähe von Wohngebäuden 
darf kein Lärm nach außen dringen, durch den andere unzumutbar belästigt werden. Fens-
ter und Türen sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten. 

 
(2) Das in Abs. 1 geregelte Gebot zur Vermeidung von Lärm gilt auch für die Besucher von der-

artigen Gast- und Veranstaltungsstätten bzw. Versammlungsräumen. 
 

(3) Die Vorschriften des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen, des Gaststät-
tengesetzes, des Sächsischen Gaststättengesetzes, des Versammlungsgesetzes, des Sächsi-
schen Versammlungsgesetzes, der Sächsischen Bauordnung und des Bundesimmissions-
schutzgesetzes und der dazu ergangenen Verordnungen bleiben von dieser Regelung unbe-
rührt. 

 
§ 12 Böller- und Salutschießen und Kleinfeuerwerke 
 

(1) Wer außerhalb von Schießstätten ein Böllergerät oder eine Vorderladerwaffen zu Erzeu-
gung eines Schussknalls verwenden will, hat dies bei der Stadt Markneukirchen spätes-
tens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Gleiches gilt für das Abfeuern von Feu-
erwerken. 

(2) In der Anzeige ist Anlass, Ort, Datum, Zeitraum, Art des Böllers, Name und Erreichbarkeit 
des Verantwortlichen anzugeben. 
 

(3) Die Ortspolizeibehörde kann das Böller- oder Salutschießen oder das Abfeuern von Feu-
erwerken untersagen, sowie Bedingungen und Auflagen erteilen.  
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§ 13 Benutzung von Wertstoffcontainern und sonstigen Abfallbehältern 
 
(1) Das Einwerfen von Wertstoffen in die dafür vorgesehenen Behälter (Wertstoffcontainer) ist 

an Werktagen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht ge-
stattet. 
 

(2) Es ist untersagt, Abfälle, Wertstoffe oder andere Gegenstände auf oder neben die Wert-
stoffcontainer zu stellen. 

 
(3) Es ist nicht gestattet, größere Abfallmengen in die zur allgemeinen Benutzung aufgestellten 

Abfallbehälter einzubringen. Insbesondere das Einbringen von in Haushalten oder Gewerbe-
betrieben angefallenen Abfällen ist untersagt. 

 
(4) Die Vorschriften des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen, des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen, des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes und des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes blei-
ben von dieser Regelung unberührt. 

 
Abschnitt 4 – Öffentliche Beeinträchtigungen  
 
§ 14 Aufdringliches oder Aggressives Betteln und andere öffentliche Beeinträchtigungen 
 
(1) Auf öffentlichen Straßen sowie in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen ist es verboten: 

1. aufdringlich oder aggressiv zu betteln. Aufdringliches oder aggressives Betteln liegt 
beispielsweise vor, wenn der Bettler dem Passanten den Weg verstellt, an der Klei-
dung festhält, bei wiederholtem Ansprechen zusammen mit Nebenhergehen den Pas-
santen bedrängt,  

2. durch aufdringliches oder aggressives Verhalten, beispielsweise nach Genuss von Al-
kohol oder sonstigen berauschenden Mitteln, andere Personen erheblich zu belästi-
gen oder an der Nutzung entsprechend dem Gemeingebrauch zu hindern oder von 
der Nutzung abzuhalten, 

3. die Notdurft zu verrichten, 
4. zu nächtigen oder zu lagern,  
5. Gegenstände aller Art zu zerschlagen, wegzuwerfen oder abzulagern, außer in den 

dafür bestimmten Abfallbehälter im Rahmen der Beschränkung von § 13 Abs. 3. 
 
(2) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches und des Betäubungsmittelgesetzes bleiben unbe-

rührt. Im Übrigen gilt § 13 Abs. 4 entsprechend. 
 
§ 15 Abbrennen offener Feuer 
 

(1) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen ist das Abbren-
nen von offenen Feuern ohne die Erlaubnis der Ortspolizeibehörde verboten. 

 
(2) Außerhalb von öffentlichen Straßen und öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen ist der 

Betrieb von Koch-, Grill- und Wärmefeuer mit trockenem unbehandeltem Holz in befestig-
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ten Feuerstätten oder mit handelsüblichen Grillmaterialien (z. B. Grillbrikett) in handelsüb-
lichen Grillgeräten erlaubt. Die Feuer sind so abzubrennen, dass keine unzumutbare Beläs-
tigung anderer durch Rauch oder Gerüche entsteht.  

 
(3) Das Abbrennen ist zu untersagen oder kann mit Auflagen verbunden werden, wenn Um-

stände bestehen, die ein gefahrloses Abbrennen nicht ermöglichen, insbesondere bei ext-
remer Trockenheit, der unmittelbaren Nähe eines Waldes oder der unmittelbaren Nähe ei-
nes Lagers mit feuergefährlichen Stoffen. 

 
(4) Die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Sächsischen Kreislaufwirtschaft- 

und Bodenschutzgesetzes, des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen, des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen sowie der Verordnungen 
nach Naturschutzrecht bleiben von dieser Regelung unberührt. 
 

Abschnitt 5. Anbringen von Hausnummern 
 
§ 16 Hausnummern 
 

(1) Die Hauseigentümer oder sonstige Verfügungsberechtigte haben ihre Gebäude spätes-
tens an dem Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von der Gemeinde festgesetzten 
Hausnummer in arabischen Ziffern zu versehen. 
  

(2) Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das Haus einnummeriert ist, gut les-
bar sein. Unleserliche Hausnummernschilder sind unverzüglich zu erneuern. Die Hausnum-
mern sind in einer Höhe von nicht mehr als 3 m an der der Straße zugekehrten Seite des 
Gebäudes unmittelbar über oder neben dem Gebäudeeingang oder, wenn sich der Gebäu-
deeingang nicht an der Straßenseite des Gebäudes befindet, an der dem Grundstückszu-
gang nächstgelegenen Gebäudeecke anzubringen. Bei Gebäuden, die von der Straße zu-
rückliegen, können die Hausnummern am Grundstückszugang angebracht werden. 

 
(3) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall etwas anderes bestimmen, soweit dies im Inte-

resse der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung geboten erscheint. 
 
Abschnitt 6. Schlussbestimmungen 
 
§ 17 Zulassung von Ausnahmen 
  

(1) Entsteht für den Betroffenen durch ein Verbot oder eine Beschränkung eine unzumutbare 
Härte, kann die Ortspolizeibehörde weitergehende Ausnahmen von den Vorschriften die-
ser Polizeiverordnung zulassen, soweit keine überwiegenden öffentlichen Interessen einer 
Ausnahmeregelung entgegenstehen. 

 
(2) Von den Verboten des § 14 Abs. 1 Nr. 4 kann die Ortspolizeibehörde Ausnahmen zulassen, 

sofern sie im öffentlichen Interesse geboten erscheint oder überwiegende öffentliche In-
teressen einer Ausnahmeregelung nicht entgegenstehen.  
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(3) Auf diese Polizeiverordnung gestützte Ausnahmeregelungen und Erlaubnisse können mit 
Nebenbestimmungen (Auflage, Befristung, Bedingung) versehen werden. 

 
§ 18 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 39 Abs. 1 des Sächsischen Polizeibehördengesetzes vom 11. 
Mai 2019 (SächsGVBl. S 358, 389) in der jeweils geltenden Fassung handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 unbefugt plakatiert oder nicht dafür zugelassene Flä-
chen beschriftet, besprüht oder bemalt; 

2. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 als Veranstalter, Auftraggeber oder als sonstige 
Person, die auf dem Plakaten oder Darstellungen als Verantwortlicher benannt 
wird, das unbefugte Plakatieren durch Dritte veranlasst oder duldet; 

3. § 5 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, dass andere Menschen oder Tiere be-
lästigt oder gefährdet oder Sachen beschädigt werden; 

4. entgegen § 5 Abs. 2 das Halten gefährlicher Tiere der Ortspolizeibehörde nicht 
unverzüglich anzeigt; 

5. entgegen § 5 Abs. 3 einen Hund nicht angeleint oder in größeren Menschenan-
sammlungen ohne Maulkorb führt; 

6. entgegen § 6 Abs. 1 als Tierführer die durch das Tier verursachte Verunreinigung 
nicht unverzüglich entfernt; 

7. entgegen § 7 Fundtiere und herrenlose Tiere füttert; 
8. entgegen § 8 Abs. 1 ohne Ausnahmegenehmigung nach § 8 Abs. 2 die Nachtruhe 

anderer in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr mehr als unvermeidbar stört;  
9. entgegen § 9 Abs. 1 Haus- oder Gartenarbeiten, die die Ruhe anderer stören, an 

Sonn- und Feiertagen und an Werktagen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr 
durchführt; 

10. entgegen § 10 durch den Betrieb und die Nutzung von Rundfunk- und Fernseh-
geräten, Beschallungsanlagen, Tonwiedergabegeräten, Musikinstrumenten oder 
anderen mechanischen oder elektroakustischen Geräten zur Lauterzeugung, an-
dere unzumutbar belästigt; 

11. entgegen § 11 aus Gast- und Veranstaltungsstätten oder Versammlungsräumen 
Lärm nach außen dringen lässt, der andere unzumutbar belästigt; 

12. entgegen § 12 Abs. 1 das Böller- oder Salutschießen oder das Feuerwerk nicht     
oder nicht rechtzeitig anzeigt; 

13. entgegen § 12 Abs. 2 die Anzeige unvollständig und/oder unrichtig erstattet, 
14. entgegen § 12 Abs. 3 ein untersagtes Böller- oder Salutschießen durchführt oder 

erteilte Bedingungen oder Auflagen nicht einhält; 
15. entgegen § 13 Abs. 1 an Sonn- und Feiertagen und an Werktagen in der Zeit von 

20.00 bis 07.00 Uhr Wertstoffcontainer nutzt; 
16. entgegen § 13 Abs. 2 Abfälle, Wertstoffe oder andere Gegenstände auf oder ne-

ben Wertstoffcontainer stellt; 
17. entgegen § 13 Abs. 3 größere Abfallmengen oder Abfälle, die in Haushalten oder 

Gewerbebetrieben anfallen, in die zur allgemeinen Benutzung aufgestellten Ab-
fallbehälter einbringt; 

18. auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Grünanlagen: 
   entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 aufdringlich oder aggressiv bettelt, 
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entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 2 andere Personen durch aufdringliches oder ag-
gressives Verhalten erheblich belästigt,  

  entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 3 die Notdurft verrichtet,  
         entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 4 ohne Erlaubnis nächtigt oder lagert, 

entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 5 Gegenstände zerschlägt, wegwirft oder abla-
gert; 

19. entgegen § 15 Abs. 1 ein Feuer ohne polizeibehördliche Erlaubnis abbrennt; 
20. entgegen § 15 Abs. 3 trotz eines angeordneten Verbotes oder unter Verstoß ge-

gen eine mit einer Nebenbestimmung verbundenen Erlaubnis Feuer abbrennt;  
21. entgegen § 16 Abs. 1 als Hauseigentümer die Gebäude nicht mit den festgesetz-

ten Hausnummern versieht; 
22. entgegen § 16 Abs. 2 unleserliche Hausnummernschilder nicht unverzüglich er-

neuert oder Hausnummern nicht entsprechend § 16 Abs. 2 anbringt. 
 

(2)   Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 17 zugelassen worden ist.  
 
(3)   Ordnungswidrigkeiten können nach § 39 Abs. 2 Sächsisches Polizeibehördengesetz mit ei-

ner Geldbuße von mindestens 5 Euro bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 
 
 
§ 19 Einziehung von Gegenständen 
 
Gemäß § 39 Abs. 3 Sächsisches Polizeibehördengesetz können in den Fällen der §§ 4, 10, 11, 13 und 
15 Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer Vorbereitung oder 
Begehung verwendet worden sind, eingezogen werden.  
 
 
§ 20 Inkrafttreten 
 
Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Markneukirchen, den 09.10.2023 
 
 
 
T. Meinel 
Bürgermeister       Siegel 

 
 
 


